
E 48-NRlXXII. GP 

Entschließung 

des Nationalrates vorn 6. Mai 2004 

betreffend die angemessene Berücksichtigung der Gemeinden im Finanzausgleich 

Die Bundesregierung wird ersucht, dass bei den kommenden Finanzausgleichsverhandlungen 
die Belastungen aller Gebietskörperschaften aus ihren Aufgaben, insbesondere auch die der 
Gemeinden, in einem bedarfsgerechten und fairen Finanzausgleich berücksichtigt werden. 
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